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ville et qu’il suffirait pour cela que leur Gouvernement en fasse la demande avec quelque in
sistance. Cet état d’esprit ne laisserait pas d’embarrasser M. van Karnebeek qui se verrait ainsi 
conduit à formuler une invitation, ne fut-ce que pour éviter l’apparence de s’être désintéressé des 
vœux exprimés par certains de ses compatriotes.

Je dois ajouter que personne ici ne considère comme probable que le Conseil accepte l’invita
tion que pourrait formuler M. van Karnebeek. [ . . . /  (E 2001 (C), 5/5).
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Antrag des Vorstehers des Volkswirtschafttsdepartementes,
E. Schulthess, an den Bundesrat

I. Bern, 30. November 1926

Handelsvertragsverhandlungen mit 
der Tschechoslowakei

Am 9. Oktober hat der Bundesrat das Volkswirtschaftsdepartement ermächtigt, 
den heute noch zu Recht bestehenden Handelsvertrag (Meistbegünstigungsver
trag) mit der Tschechoslowakei auf den 31. Dezember 1926 zu kündigen1. Die 
Kündigungsfrist beträgt 1 Monat, sodass die Kündigung spätestens am 30. No
vember notifiziert werden müsste. Das Volkswirtschaftsdepartement hat, im Ein
vernehmen mit den Unterhändlern, bisher von einer formellen Kündigung Um
gang genommen, dagegen die tschechoslowakische Regierung von dem Beschluss 
des Bundesrates, auf den 1. Januar 1927 seine Handelsfreiheit zurückzunehmen, 
in Kenntnis gesetzt. Dieser Schritt hat nun doch zur Folge gehabt, dass die tsche
chische Handelsvertragsdelegation, die vorher erklärt hatte, es sei ihr unmöglich, 
vor Jahresende in die Schweiz zu kommen, am 26. November in Zürich einge
troffen ist und den schweizerischen Unterhändlern neue Erklärungen über die Ge
staltung der tschechischen Zölle für die wichtigsten schweizerischen Exportwaren 
abgegeben hat. Aus der Herreise der tschechischen Delegation sowohl wie na
mentlich aus den abgegebenen Erklärungen geht klar hervor, dass die tschecho
slowakische Regierung die Kündigung und damit einen allfälligen Zollkonflikt ver
meiden möchte. Nach dem einstimmigen Urteil der schweizerischen Delegation 
bedeuten die neuen Erklärungen auf verschiedenen Gebieten sehr wesentliche 
Konzessionen, wenn auch in ändern Punkten noch nicht das erreicht ist, was vom 
schweizerischen Standpunkt aus wünschbar wäre. Eine befriedigende Regelung 
würde vorliegen für Zuchtvieh, Käse, Baumwollgarne, Chemikalien und Uhren, 
während auf dem Gebiete der Baumwollgewebe, der Seide und der Maschinen 
noch weitergehende Konzessionen erreicht werden sollten. Die tschechoslowaki
sche Delegation hat nun mit der grössten Bestimmtheit erklärt, sie habe sich unter 
dem Zwange einer Notlage entschlossen, gleich die äussersten und allerletzten

1. Vgl .Nr.224.
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Konzessionen zu machen, weitere Zugeständnisse seien absolut unmöglich, es 
handle sich für die Schweiz um ein «à prendre ou à laisser». Die schweizerische 
Delegation hat keinen Zweifel darüber gelassen, dass sie sich schon grundsätzlich 
einem solchen Diktat nicht beugen könnte; sie hat eine Reihe von Vorschlägen an
genommen, bei ändern aber Gegenvorschläge gemacht.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Androhung der Kündigung 
bereits gute Wirkungen gezeitigt hat und die Situation infolge der neuen tschechi
schen Erklärungen eine andere geworden ist. In Übereinstimmung mit der schwei
zerischen Delegation ist das Volkswirtschaftsdepartement der Ansicht, dass heute 
die Kündigung der Meistbegünstigung nicht mehr verantwortet werden könnte. 
Selbst wenn weitere wesentliche Konzessionen nicht mehr erhältlich sein sollten, 
so sind die gemachten Zugeständnisse doch derart, dass sie als genügende Grund
lage für die Weiterführung der Verhandlungen betrachtet werden können. Dazu 
kommt, dass nach den Erklärungen der tschechischen Delegation diese nicht er
mächtigt wäre, weiter zu verhandeln, wenn die Schweiz die Kündigung ausspre
chen sollte.

Das Volkswirtschaftsdepartement beantragt deshalb dem Bundesrat:
1. Von der Kündigung des Meistbegünstigungsvertrages wird vorläufig Um

gang genommen.
2. Der schweizerischen Delegation werden folgende Instruktionen erteilt:
a) Die Verhandlungen sind auf Grund der letzten Erklärungen der tschechoslo

wakischen Delegation fortzusetzen, solange als möglich in Zürich, hierauf in 
Prag2.

b) Es ist zu versuchen, insbesondere für feine und feinste Baumwollgewebe, so
wie für schwere Dynamomaschinen und Elektromotoren eine weitere Ermässi- 
gung der tschechischen Zölle zu erlangen, und der tschechischen Delegation mit
zuteilen, dass der Bundesrat unter dieser Voraussetzung auf die Kündigung ver
zichtet hat.

c) Auch auf den übrigen für den schweizerischen Export wichtigen Gebieten 
sind weitere Zollermässigungen in Verbindung mit Konzessionen, die auf dem 
heutigen schweizerischen Gebrauchstarif gemacht werden können, anzustreben. 
Dabei ist die schweizerische Delegation ermächtigt, den Bierzoll nötigenfalls bis 
auf Fr. 7.- zu ermässigen. Bei den übrigen tschechischen Begehren zum schwei
zerischen Tarif kann die schweizerische Delegation von sich aus Ermässigungen 
bis zu 20% unter die gegenwärtigen Gebrauchszölle zugestehen3.

2. Vgl. dazu Nr. 241.
3. A u f Wunsch M usys und im Einverständnis mit Schulthess wurde die Ermässigung des Bier
zolls a u f Fr. 7.50 festgesetzt. Im übrigen beschloss der Bundesrat am 3 0 .1 1 .1 9 2 6  antragsgemäss 
(E 1004 1/301, Nr. 1884).

dodis.ch/45246dodis.ch/45246

http://dodis.ch/45246

	Bd09_00000502
	Bd09_00000503

